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Beschlussvorlage 
 

2017/199  

 Referat Bürgermeister  

 Abteilung 

Abt. 61, 
Öffentlichkeitsarbeit/Kultur/ 
Sport 

 Verfasser(in) Bürgermeisterreferat  

 
 
 

Gremium Termin Vorlagenstatus 

Kultur- und Sportausschuss 20.06.2017 öffentlich 

 
 
Terminfestlegung Altstadtfest "Friedberger Zeit" 2019 

 
 

Beschlussvorschlag: 
 

Das Altstadtfest „Friedberger Zeit“ wird auf den Zeitraum 12. bis 21. Juli 2019 festgesetzt. 
 
 



 

Vorlagennummer: 2017/199 
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Sachverhalt: 
 
Das Altstadtfest „Friedberger Zeit“ findet alle drei Jahre zehn Tage lang statt. Es beginnt 
grundsätzlich am ersten oder zweiten Wochenende im Juli.  
 
Die Verwaltung schlägt vor, die 11. „Friedberger Zeit“ am Freitag, 12. Juli 2019 zu beginnen.  
 

1. Somit wäre eine Termin- Kollision mit dem Neuburger Schlossfest (28. – 30.06.2019 und 
05. – 07.07.2019) vermieden.  
Weitere Großveranstaltungen in der Region sind der Verwaltung bisher nicht bekannt. 
Auch ein Fußball-Großturnier der Männer (Weltmeisterschaft, Europameisterschaft) steht 
2019 nicht an.  
 

2. Die „Friedberger Zeit“ läge während der ersten Festhälfte in der Phase des 
zunehmenden Mondes. Diese Phase spricht nach den Erfahrungen der vergangenen 
Feste für eine stabilere Wetterlage. 
 

Alternative: 
 

1. Für einen früheren Beginn der „Friedberger Zeit“, nämlich am Freitag, 05.07.2019 
spräche der größere Abstand zum Friedberger Volksfest im August.  

 
2. Der Festzeitraum der „Friedberger Zeit“ läge dann auch komplett in der Phase des 

zunehmenden Mondes.  
 
In der Abwägung kommt die Verwaltung zu dem Ergebnis, dass das gewichtigste Argument eine 
Verhinderung der Überschneidung mit dem Neuburger Schlossfest sein sollte. Ein 
„Parallelbetrieb“ hätte Auswirkungen auf das Besucheraufkommen und auf die Verfügbarkeit von 
Künstlern, die teilweise auf beiden Festen verpflichtet sind.  
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